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 Veröffentlicht am 18.10.1988

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §166;

BAO §184 Abs1;

Beachte

Besprechung in:ÖSzT 1989, 143;

Rechtssatz

Zur Feststellung der Abgabenp>icht dem Grunde nach ist die Schätzung im Rahmen einer

Vermögensdeckungsrechnung nicht unzulässig. An sie sind jedoch strengere Anforderungen als an eine Schätzung der

Abgabenbemessungsgrundlagen zu stellen, weil durch sie erst ein ungeklärter Vermögenszuwachs nachzuweisen

wäre. Eine griffweise Schätzung scheidet daher aus.
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